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Globale Finanzmärkte und menschliche Entwicklung.

Eine christlich-sozialethische Perspektive

Vorbemerkung

Vm die Problematik globaler Finanzmärkte und ihrer Risiken sozialethisch bc- 
urteilen zu können, werde ich zunächst allgemeine sozialethische Grundsätze 
aufsteilen und zu begründen versuchen. Daraus lassen sich dann mindestens 
erste allgemeine Orientierungen für die sozialcthisch verantwortbare Gestaltung 
von globalen Jänanzmärkten ableiten. In einem dritten Punkt werde ich diese 
Forderungen noch kurz in die Perspektiven einer gerechten globalen Entwick­
lungszusammenarbeit insgesamt einordnen. Dabei stütze ich mich auf jüngst 
erschienene Arbeiten der seit einigen Jahren von mir geleiteten „Sachverständi­
gengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik“, die der Kommission X „Weltkir­
che“ der Deutschen Bischofskonferenz zuarbeitet.1

Vgl, Sachversiändigcngruppc (2001) und (2006). Hilfreich waren insbesondere Arbeiten von 
Bernhard Emunds, ebenfalls .Mitglied dieser Sachverständigengruppe, z.B. Emunds (2000) und 
(2003). Vgl. auch Reding (1999)/

1. Allgemeine sozialethische Grundsätze

Schon in der Formulierung des Gesamtthemas „Money makes the World go 
round“, aber auch in Wendungen wie „Man muss das Geld arbeiten lassen“ 
kommt eine Tendenz zum Ausdruck,, die das Geld oder das Kapital als gesell­
schaftlichen Akteur und Produzenten von Gütern anspricht, dabei aber ver­
schleiert, dass es selbstverständlich Menschen sind, die mit Hilfe des Geldes 
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wirtschaften, investieren, kaufen und verkaufen. Gäbe cs keine .Menschen, 
könnte das Geld nichts bewegen. Und „arbeiten“ tun immer nur Menschen, 
wenn auch selbstverständlich auf immer kapitalintensiveren Arbeitsplätzen. Ei­
ne ähnliche Verschleierung findet statt, wenn davon die Rede ist, „die Kapital­
märkte“ würden Unternehmen oder Regierungen „bestrafen“, bestimmte wirt­
schaftliche Politiken belohnen oder bestimmte Entscheidungen erzwingen. Die­
sen Verschleierungsmechanismus hat bereits Karl Marx erkannt und in seinem 
berühmten Kapitel „Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis“ meis­
terhaft beschrieben: Den Menschen erscheinen die Bewegungen des Geldes, 
das Preisverhältnis, die Kapitalmärkte wie bei religiösen Götzen nicht ah Pro­
dukte ihres eigenen Denkens und Handelns, sondern sie besitzen für sie „die 
Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu 

kontrollieren.“2 Die Folge ist eine Umkehrung der eigentlichen Verhältnisse, 
denn durch den Fetischcharakter der Ware erscheinen die über den Waren­
tausch auf dem Markt vermittelten gesellschaftlichen Beziehungen „als sachli­
che Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen.“3 
Nun muss man daraus — anders als Marx und seine Gefolgsleute — nicht den 
Schluss ziehen, den Kapitalismus um des Menschen willen abschaffen zu müs­
sen. Sehr wohl aber muss man sich eindeutig wehren gegen eine ideologische 
Überhöhung des Geldes und des Kapitals als der ursprünglichen „Beweger“ 
gesellschaftlicher Entwicklungen. Denn eine solche Überhöhung würde den 
menschlichen Ursprung aller gesellschaftlichen Verhältnisse und damit auch die 
Verantwortung menschlicher .Akteure für sie verschleiern und. jede Art von E- 
thik überflüssig machen, beider trifft man nicht nur die oben genannten Rede­
weisen sondern die dargcstellte Verschleierung bei Ökonomen nicht selten an. 
Beispielsweise folgt auch Friedrich August von Hayek in seiner Ablehnung des 
Begriffs der „sozialen Gerechtigkeit“ dieser ideologieanfälligcn Tendenz zur 
Naturalisierung des Marktes. Er tut so, als wäre der Markt keine von Menschen 
gemachte und aufrecht erhaltene gesellschaftliche Institution, sondern ein na­
turwüchsiger Prozess.4 Und. er kennt offenbar nur eine Individualethik., keine

2 Marx (1984, 89).

3 Marx (1984, 87).

■’ Hayek (1977, 23).
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Sozialethik, deren spezifischer Gegenstand nicht das Handeln Einzelner son­
dern, wie Rawls es formuliert hat, die „Tugend gesellschaftlicher Institutionen“5 
ist. Im Falle der Märkte geht es sozialcthisch vor allem um die moralisch ver- 
antwortbare Gestaltung einer Rahmenordnung für Märkte, ganz in der Linie des 
Ordoliberalismus und einer konsequent zu Ende gedachten „sozialen Markt­
wirtschaft“. Schon die traditionelle Katholische Soziallehre wusste um die 
Dialektik von „Gesinnungs- und Zuständereform“/' Die Befreiungstheologie 
hat mit ihrer „Ethik sozialer Strukturen“7 den Begriff der „Strukturen der Sünde“ 
in das theologisch-sozialethische Vokabular eingebracht. Das Kriterium sozialer 
Gerechtigkeit muss auch auf gesellschaftliche Prozesse, Strukturen und Institu­
tionen angewandt werden, weil die Frage nach der Gerechtigkeit in modernen 
Gesellschaften gar nicht mehr anders als Institutionen- oder strukturenethisch 
angegangen werden kann. Entsprechend formulierte auch das Gemeinsame Wort 
der Kirchen 1997 im Blick auf die Globalisierung: „Globalisierung ereignet sich 
nicht wie eine Naturgewalt, sie verlangt nach politischer Gestaltung.“8

Rawls (199.3, 19).

Siehe z.B. die Sozialenzyklika ()uadragcsitno Anno von 1931, Nrn. 78, 97. Die Sozialcnzykliken 
finden sich z.B. in Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmcrbewcgung (Hrsg.) (1992).

Vgl. Kruip (1988). Zur Rezeption der Theologie der Befreiung in der Christlichen Sozialcthik 
siehe Kruip (1997).

K l’iir eine Zukunft ... (1997, 88).

Nach der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils „Gaudium et 
Spcs“, dem in dieser Hinsicht wichtigsten Dokument des Konzils, gilt trotz der 
notwendigen Berücksichtigung von Eigengesetzlichkeiten des Wirtschaftens 
(der „iusta autonomía“ nach GS 36) das folgende Prinzip: „Auch im Wirt­
schaftsleben sind die Würde der menschlichen Person und ihre ungeschmälerte 
Berufung wie auch das Wohl der gesamten Gesellschaft zu achten und zu för­
dern, ist doch der Mensch Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller Wirtschaft.“ (GS 
63) Dies scheint mir ein für jede Wirtschaftsethik unverrückbarer Grundsatz zu 
sein. Im .Blick auf Probleme, die im Zuge fortschreitender Globalisierung nicht 
mehr allein auf nationaler Ebene gelöst, sondern weltweit geregelt werden müs­
sen, sind dabei prinzipiell das Wohl aller Personen und das Wohl der Weltge- 
sdlschaft zu berücksichtigen. Dies hat auch schon Gaudium et Spcs gesehen: 
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„Aus der immer engeren und allmählich die ganze Welt erfassenden gegenseiti­
gen Abhängigkeit ergibt sich als Folge, dass das Gemeinwohl, d. h. die Gesamt­
heit jener Bedingungen des gesellschaftlichen Jeebens, die sowohl den Gruppen 
als auch deren einzelnen Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der ei­
genen Vollendung ermöglichen, heute mehr und mehr einen weltweiten Um­
fang annimmt und deshalb auch Rechte und Pflichten in sich begreift, die die 
ganze Menschheit betreffen. Jede Gruppe muss den Bedürfnissen und berech­
tigten Ansprüchen anderer Gruppen, ja dem Gemeinwohl der ganzen Mcnsch- 
heitsfamilic Rechnung tragen.“ (GS 26) In anderen Texten katholischer Sozial­
lehre wird die Forderung nach einer globalen Perspektive, die in der philosophi­
schen Diskussion insbesondere um die Gerechtigkeitstheorie von Rawls neuer­
dings wieder intensiv diskutiert wird9, unter dem Signalwort „Einheit der 
Mcnschheitsfamilic“ behandelt. Beispielsweise wurde in der kurz vor dem Kon­
zil veröffentlichten „Menschenrechtscharta der katholischen Kirche“, der En­
zyklika Pacem in Terris von 1963 gefordert, ein Gemeinwohl anzustreben, 
„welches die gesamte Menschheitsfamilie angeht“ (PT 132). Interessant sind in 
diesem Zusammenhang etwa die .Aussagen zur Migration. Pacem in terris deu­
tet nämlich sogar ein „Recht, auf Einwanderung“ an. In Nr. 25, diu mit der Ü- 
berschrift „Recht auf Auswanderung und Einwanderung“ überschrieben ist, 
heißt es, es müsse jedem Menschen erlaubt sein, „in andere Staaten auszuwan­
dern und dort seinen Wohnsitz aufzuschlagen“. Wichtig ist die Begründung: 
„Auch dadurch, dass jemand Bürger eines bestimmten Staates ist, hört er in 
keiner Weise auf, Mitglied der Menschheitsfamilie und Bürger jener universalen 
Gesellschaft und jener Gemeinschaft aller Menschen zu sein.“ Schon „Mater et 
Magistra“ (1961) hatte von der wachsenden Verflechtung der Menschen unter­
einander gesprochen, die heute so eng geworden sei, „dass sie sich gleichsam als 
Bewohner ein und desselben Hauses vorkommen“ (MM 157). Ähnliche Aussa­
gen finden sich auch auf der Römischen Bischofssynode 1971, die das Zusam­
menwachsen der Welt zu einer „Einen Welt“ ausdrücklich begrüßt (IM 7). Die 
Sozialenzyklika „Ccntcsimus annus“ von 1991 und zuletzt das 2004 veröffent­

lm Forschungsinstitut f ür Philosophie I lannovcr gab cs zu dieser Trage ein Projekt in Zusam­
menarbeit mit dem Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universitär Bielefeld. Die 
Ergebnisse sind in Kaplow/I Jcnkamp (2005) publiziert.
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lichte „Kompendium der Soziallehrt' der Kirche“10 wiederholen die traditionelle 
Lehre von der „universalen Bestimmung der Güter der Erde“, die letztlich für 
alle Menschen da sei. Als Folgerung aus einer solchen Gerechtigkeitsvorstellung 
ergibt sich auch die „Option für die Armen“. Sic verdienen nämlich besondere 
Berücksichtigung, weil sic sonst ausgeschlossen oder diskriminiert werden. 
Darüber hinaus gibt es in der Katholischen Soziallehre eine Reihe von Äuße­
rungen, die so etwas wie einen Wehstaat zur Herstellung der notwendigen 
’weltweiten Ordnungsstrukturen für notwendig erachten. Pacem in Terris for­
dert sogar explizit eine „universale politische Gewalt“ (PT 137), weil anders die 
weltweiten Ungerechtigkeiten nicht beseitigt werden könnten. Auch die päpstli­
che Akademie der Wissenschaften hat sich intensiv mit dem Thema befasst11, 
ebenso wie der Rat der europäischen Bischofskonferenzen COMECE12, der 
Lateinamerikanische Bischofsrat GELAM13 oder Arbeitsgruppen auf der Ebene 
nationaler Bischofskonfcrcnzcn14.

111 jetzt auch :iui Deutsch: Päpstlicher Rai Justitia et Pax (Hrsg.) (2006), dort speziell zur 
(>lobalisierung S. 263-273.

11 Pontiflcal Academy of Social Sciences (2001).

1-1 COM ECE-Arbeitsgruppe zum Thema Global Govcrnancc (o.|.).

11 CELAM (2003).

11 Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und Sozialctliik“ (1999).

11 Zu meiner Auseinandersetzung mit Karl Homann und den von ihm geprägten sozialethischen
Positionen vgl. z.B. Kruip (1995, v.a. 372-377).

Von diesen Grundpositionen her ist klar, dass cs für eine christliche Sozialethik 
nicht genügt, sozialethische Normen allein kontraktualistisch aus Eigeninteres­
senkalkülen der ¿ökonomisch interessierten und für andere interessanten Betei­
ligten abzuleiten.15 Es ist um der Gerechtigkeit willen notwendig, einen „moral 
point of view“ einzunehmen, der niemanden ausschließt und die Interessen al­
ler Beteiiligten in fairer Weise berücksichtigt. Erst auf einer solchen Grundlage 
lässt sich entscheiden, welche Spielregeln als gerecht betrachtet werden k¿innen, 
wobei klar ist, das bei der „Implementierung“ moralischer Einsichten diese in 
eine ökonomische Sprache übersetzt, also in Anreizstrukturen umgesetzt wer­
den müssen. Auch im Bereich des Wirtschaftens setzt Sollen Können voraus, 
aber ein Nicht-Können unter gegebenen Spielregeln erzeugt die moralische
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Pflicht, sich für gerechtere Spielregeln cinzusctzcn, die das eigene, als moralisch 
richtig erachtete Handeln auch tatsächlich ermöglichen und möglichst auch 
noch ökonomisch belohnen,16 Allein schon aus diesem Grund müssen die Ak­
teure auch dann eine Sensibilität für die moralische Qualität ihrer Spiclzüge be­
halten, wenn richtigerweise in modernen Gesellschaften die Moral v.a. in den 
Spielregeln zu verorten ist.

16 Vgl. Kruip (2002).

h Miillcr/Walhchcr (2007),

Im Binncnzitar wird der französische Iüiiwicldimysihcorciikcr I..-J. Lebrei zitiert.

19 Näheres bei Bcnningsen (1989).

29 Hierzu vgl. Iki mm (1995).

21 Zu ihnen gibt es eine eigene Webpage: http://www.iin.org/millcnniumgoals/.

Schließlich kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu, auf den die Enzy­
klika Populorum Progrcssio (deren 40. Jahrestag wir gerade begehen17) auf­
merksam gemacht hat. Entwicklung darf nämlich nicht nur auf ökonomisches 
Wachstum eingeschränkt werden, sondern bedarf um des Menschen willen ei­
ner Ausweitung der Perspektiven: „Entwicklung ist nicht einfach gleichbedeu­
tend mit wirtschaftlichem Wachstum. Wahre Entwicklung muss umfassend 
sein, sie muß jeden Menschen und den ganzen Menschen im Auge haben, wie 
ein Fachmann auf diesem Gebiet geschrieben hat: 'Wir lehnen es ab, die Wirt­
schaft vom Menschlichen zu trennen, von der Entwicklung der Kultur, zu der 
sie gehört. Was für uns zählt, ist der Mensch, jeder Mensch, jede Gruppe von 
Menschen bis hin zur gesamten Menschheit.'“ (PP 14)1H All diese Überlegungen, 
passen sehr gut zu dem von der UN-Generalversammlung 1986 verabschiede­
ten „Recht auf Entwicklung“, auf das alle Menschen und Völker Anspruch ha­
ben, wobei auch hier mit Entwicklung eine alle Menschen und Grundfreiheiten, 
umfassende wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Entwicklung ge­
meint ist.19 Eindrucksvoll bestätigt wurden diese Überlegungen auf der Men­
schenrechtskonferenz 1993 in Wien211 und im Jahr 2000 mit den von der UN 
verabschiedeten Millenium Development Goals.21 Sic repräsentieren bereits ein 
Welt-Gcrechtigkcitsethos, das freilich weitgehend noch seiner Realisierung 
harrt, als Referenzpunkt aber durchaus nützlich ist.

http://www.iin.org/millcnniumgoals/
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2. Orientierungen
für die Gestaltung globaler Finanzmärkte

.Angesichts der breiten Diskussion um Finanzkrisen, Verschuldung und globali­
sierten Kapitalismus überrascht cs nicht, dass die Problematik der Finanzmärkte 
auch I iingang in kirchliche Stellungnahmen gefunden hat. So analysiert bei­
spielsweise das Gemeinsame Wort von 1997: „Durch die schrittweise Liberali­
sierung der Güter- und Finanzmärkte nach dem Zweiten Weltkrieg ohne 
gleichzeitige I lerausbildung eines sozial verpflichteten Ordnungsrahmens ist es 
zur Ausbildung weitgehend autonomer, weder politisch noch sozial eingebun­
dener Wirtschaftsbeziehungen gekommen. Das gilt insbesondere für die trans­
nationalen Unternehmen sowie für den Bereich der Fmanzmärkte. Wie sich in 
jüngster Zeit mehrfach gezeigt hat, können von den internationalen Finanz- 
und Kapitalmärkten nicht nur stabilisierende, sondern auch destabilisierende 
Wirkungen auf nationale Volkswirtschaften ausgehen. Die hohen und ständig 
steigenden Summen, die fortlaufend auf den internationalen Finanzmärkten 
umgesetzt werden, verweisen auf die Aufgabe, diese Prozesse zu gestalten und 
der .1 Entwicklung weltweiter Wohlfahrt dienlich zu machen. Eigentum ist stets 
sozialpfichtig, auch das international mobile Kapital.“22 Daraus wird u.a. die 
Forderung abgeleitet, „dass im Blick auf die mit den internationalen Finanz­
märkten verbundenen Risiken verbesserte Aufsichts- und Kontrollmöglichkei­
ten über die auf diesen Märkten international Tätigen entwickelt werden. Neue 
internationale Absprachen über eine wirksamere Bankenaufsicht sind ansatz­
weise bereits cingeleitct. Fine verbesserte Aufsicht muss vor allem auch den 
Wertpapicrhandcl sowie die Fonds- und Versicherungsbranche einschließen.“23

Hir eine Zukuofl ... (1997), Nr. 162.

labil., Nr. 242.

Es ist klar, dass die „Anwendung“ der oben aufgeführten sozialethischen 
Grundsätze nicht möglich ist, ohne einen intensiven interdisziplinären Dialog 
mit den Wirtschafts- und Soziahvissenschaften zu fuhren. Die Ethik hat alleine 
keine ausreichende Kompetenz dazu, da in der Anwendung ethischer Normen 
nicht nur die moralische Intention relevant ist, sondern immer auch zur Debat­
te steht, welche Folgen und Nebenfolgen weiches Handeln hat. Die hier ge­
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machten Vorschläge sind deshalb als Dialogangebote zu verstehen, die aller­
dings bereits einer gewissen Prüfung durch die genannte „Sachverständigen­
gruppe Weltwirtschaft und Sozialethik“ unterzogen worden, sind.24

Vgl. zum folgenden v.a. Sachvcrständigcngruppc (2001).

"5 Vgl. die aktuelle Diskussion zum Stichwort „pro-poor growlh“, z.H. Menkhoff 2006.

Aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt sich als erste Forderung an die 
Gestaltung globaler Finanzmärktc, dass diese „entwicklungsförderlich“ für alle 
Nationen, sein müssen, wobei dies u.a. daran zu messen sein wird, ob die (öko­
nomische Entwicklung allen, insbesondere den Armen zugute kommt25 Es ist 
unbestritten, dass gut funktionierende Finanzmärktc auch auf internationaler 
Ebene eine wichtige Funktion erfüllen, um Kapital dorthin zu lenken, wo es 
besonders effizient eingesetzt werden kann. Unter idealen Bedingungen und. 
Voraussetzungen muss man aus ethischer Perspektive nichts gegen Finanz- 
märkte einwenden. Allerdings ergeben sich in der Realität während der Prozesse 
der Liberalisierung von Finanzmärkten eine Reihe von Ubergangsproblemen, 
die oft zu wenig bedacht werden und deshalb zu Krisen führen, die die Funkti- 
onsfahigkeit der angestrebten Märkte erheblich beeinträchtigen. Deshalb sollten 
im Prozess der Liberalisierung aus der Perspektive des Wohls der beteiligten 
Länder die folgenden Gesichtspunkte berücksichtigt werden:

o Eine zu schnelle Liberalisierung könnte mit erheblichen Schockwirkungen 
für die schwächeren Marktteilnehmer verbunden sein. Deshalb bedarf es 
einer klugen, allmählichen Integration nationaler Finanzmärktc in das in­
ternationale Finanzsystem. Diese Integration sollte schrittweise und nach 
einem verlässlichen und transparenten Zeitplan erfolgen, Ubergangsregc- 
Jungen beinhalten, mit nationalen .Anpassungsprogrammen verbunden, sein 
und die beteiligten Akteure auf zukünftige Veränderungen rechtzeitig vor­
bereiten.

o Die Liberalisierung bzw. allgemein die Regulierung von Finanzmärkten 
müssen demokratisch legitimiert sein und dürfen einer demokratisch 

sclbstbestimmten Entwicklung auf nationaler Ebene nicht im Wege stehen. 
Es gibt eine Art Recht auf spezifisch nationale Wirtschafsstile, wobei eine 
solche Forderung natürlich nicht für Misswirtschaft und Korruption miss­
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braucht werden darf. Im Sinne der obigen Abwehr einer Verschleierung 
des Kapitalmarktes als naturwüchsiger Akteur dürfen die Kapitalmärkte 
auch nicht als eine .Art „fünfte Gewalt“ betrachtet werden. Märkte haben 
keinen Verfassungsrang. Sie sind vielmehr demokratisch legitimiert staatli­
cherseits zu regeln und ihre Ordnung zu gestalten.

o Die Gestaltung der Finanzmärktc durch geeignete Rahmenbedingungen 
sollte dazu beitragen, dass langfristige Direktinvestitionen volatilen Anla­
gen vorgezogen werden. Denn letztere bergen das Risiko1 der Abhängigkeit 
von Entwicklungen in anderen Ländern und Regionen und setzen die 
Länder dem Risiko des häufig irrationalen und extrem kurzsichtigen Her­
denverhaltens der Anleger aus. Zu diesem Zweck können sogar Kapital- 
cinfuhrkontrollen sinnvoll sein.

o Voraussetzung für eine Integration in den globalen Finanzmarkt ist vor 
allem die Stärkung des heimischen Finanzsektors. An vielen Krisenbcispie- 
len lasst sich zeigen26, dass ein stärkerer heimischer Finanzsektor mit einer 
Krise besser zurechtkommt. Deshalb müssen in allen Ländern, die sich in 
die globalen Finanzmärktc integrieren wollen, möglichst vorher eine unab­
hängige Zentralbank geschaffen, eine verbesserte Bankenaufsicht durchge­
setzt, die Korruption bekämpft, Monopolstellungen beseitigt und insbe­
sondere auch kostengünstige Finanzdicnstlcistungcn für die breite Masse 
der Bev(ölkcrung bcrcitgcstellt werden. Hierzu gehört auch der in der Regel 
sehr entwicklungsfördernde Aufbau von Mikrokreditsystemen.

Ein zweiter Komplex sozialcthischer Forderungen ist von der Perspektive des 
Weltgemeinwohls her zu begründen. Denn stabile, weniger krisenanfällige, gut 
funktionierende Finanzmärkte sind ein „globales (öffentliches Gut“27 mit erheb­
lichen positiven Folgen für alle - oder eben mit großen Nachteilen im Falle ei­
ner globalen Krise, die alle treffen kann und auch enorme (ökonomische Schä­
den verursacht, auch, wenn die ärmsten Länder meist besonders hart getroffen 
werden.

Vgl. Lunn M;iriir.cz (2002); Stühmer (2003).

Zur äußerst spannenden neueren Diskussion um „global public goods“ vgl. Kaul/( Lundberg/ 
Siern (1999) und. Brunticngrübcr (2003).
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o Um fairen Wettbewerb auf einem durch eine globale Rahmenordnung re­
gulierten globalen Finanzmarkt zu crmcjglichen, müssen soweit irgend 
möglich international einheitliche Regelungen für Banken und Börsen ge­
schaffen werden. Insbesondere darf cs keine Offshore-Finanzzentren 
mehr geben, die sich der ntütigen Kontrolle entziehen können.

o Die Währungspolitik sollte nicht nur im nationalen Interesse der reicheren 
Länder erfolgen. Es bedarf zur Stabilisierung der Wechselkurse stärkerer 
regionaler Währungsverbünde und einer intensiveren Zusammenarbeit der 
Zentralbanken. Die Zentralbanken der reicheren Länder sollten im Falle 
von Abhängigkeiten eine stärkere Mitverantwortung für die Währungen 
kleinerer Länder übernehmen,

o Zur Krisenprävention sollten Vorwarnsysteme eingerichtet und allgemein 
gültige Regeln für das Krisenmanagement eingeführt werden. Diese sollten 
es ermöglichen, den Kapitalhandcl rechtzeitig zeitweise auszusetzen und 
mit zeitlich befristeten Kapitalverkehrskontrollen arbeiten zu dürfen,

o Für den Fall finanzieller Hilfen. zur Stabilisierung nationaler Bankensyste­
me muss darauf geachtet werden, dass auch, der private Sektor nicht aus 
seiner Mitverantwortung und Beteiligung an den Kosten entlassen wird 
(„bailing in“).

o Langfristig sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht eine Art 
internationale „Rückversicherung“ zur Stabilisierung der Finanzierung 
nationaler Sozialvcrsicherungssystemc die schlimmsten Auswirkungen von 
Krisen verhindern könnte, damit die langfristigen Folgen einer Finanzkrise 
a bge m i 1 d c r t wc r d c n.

o Ein entscheidender Faktor für die Entwicklung eines funktionierenden 
Weltfinanzsystcms ist die Lösung der Verschuldungsproblcmatik. Nach 
wie vor sind viele ärmere Länder weit über ihre Belastungsgrenzen hinaus 
verschuldet. .Eine Disung scheint nicht in Sicht, ohne weitere Entschul- 
dungsprogrammc, die jedoch einer strengen Konditionalität unterstellt 
werden müssen, um wirklich langfristig zur Lösung des Problems beizutra­
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gen. Insbesondere muss ein faires Entschuldungs- und Umschuldungsver­
fahren entwickelt werden.28

rii I Herzu Dabrowski/Eschcnbcrg/Gabricl (2000).

Zur Diskussion in Deutschland vgl. z.B. Bundesministerium der Finanzen (2000); Wahl/Waldow 
(2001).

Wl Vgl. www.attac.de.

o Wenn cs darum geht, auf welchen Wegen die notwendigen Entscheidun­
gen zur Regulierung der Finanzmärkte zustande kommen, ist „Verfahrens- 
gcrcchtigkcit“ anzumahnen. Dies bedeutet, dass auch die schwächeren 
Länder in fairer Weise an den Entscheidungsfindungsprozessen beteiligt 
sein müssen. Zu diesem Zweck sind unter anderem die Stimmrechtsvertei­
lungen beim Internationalen Währungsfond und der Weltbank zu über­
denken.

o Intensiv diskutiert wird weiterhin die sogenannte „Tobin-Steuer“29, deren 
Einführung ja auch zu den wichtigsten Zielen der Bewegung „ATTAC“ 
gehört.3'1 Durch eine geringe Besteuerung von Finanztransaktionen, so 
meinen ihre Befürworter, könnte ein Beitrag zur Stabilisierung des globalen 
Finanzsystems geleistet werden. Auch wenn dies zweifelhaft erscheint, so 
könnte jedenfalls die Tobin-Steuer dazu dienen, internationale Aufgaben 
der Entwicklungszusammcnarbeit, der Friedenspolitik oder der Umweltpo­
litik zu finanzieren und sollte deshalb durchaus in Betracht gezogen wer­
den.

3. Globale .Finanzmärkte und
Entwicklungszusammenarbeit

Im Blick auf die sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Prob­
leme, die alle eng miteinander Zusammenhängen und überwiegend globale Lö­
sungen brauchen, ist klar, dass eine Politik der entwicklungsförderlichen Gestal­
tung der Finanzmärkte insgesamt eingebettet sein muss in internationale Ent- 
wicklungszusammenarbeit und Weltordnungspolitik. Diese genauer zu um- 
schrciben ist hier nicht der Ort. Ich möchte aber kurz darauf hinweisen, wie 
viele unterschiedliche Aspekte hier in den Blick genommen werden müssen.

http://www.attac.de
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Weltweit muss sicherlich die öffentliche Entwicklungshilfe gesteigert und effi­
zienter zur gezielten Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern eingesetzt 
werden. Damit dies gelingt, müssen die Hilfen verschiedener Geber besser ko­
ordiniert werden. Auch müssen die Geber dafür sorgen, dass ihre Politiken ins­
gesamt kohärenter werden, damit nicht schädliche Widersprüche beispielsweise 
zwischen Wirtschaftspolitik, Sicherheitspolitik und Entwicklungspolitik aufbre- 
chen. Ein wichtiger Politikbcrcich ist die Welthandelspolitik. Der derzeit in vie­
len Bereichen unfaire Welthandel muss gerechter gestaltet werden, damit die 
ärmeren Länder auch wirklich gleiche Chancen erhalten.31 Dies verlangt von 
den reicheren Ländern insbesondere einen Abbau des Protektionismus im Ag­
rarbereich. Weit stärkere gemeinsame Anstrengungen müssen im Blick auf die 
ökologischen Probleme, besonders den Klimawandel, unternommen werden. 
Auch die zunehmende internationale Migration muss so gestaltet werden, dass 
sie Gerechtigkeitsnormen und der Menschenwürde entspricht und Probleme 
wie „brain drain“, „care drain“ und fehlende Integrationschancen vermieden 
werden.32 Schließlich wird mit dem Zusammenwachsen der Welt auch die Ver­
antwortung der Völker und Staaten für Mcnschenrechtsvcrlctzungen innerhalb 
der Staaten zunehmen, so dass sich immer häufiger die Frage nach einer „hu­
manitären Intervention“ stellen wird.33

31 Hierzu besonders Sachvcrständigengnippc (2006),

32 Siche hierzu unsere Stellungnahme Sachvcrständigcngruppe (2005),

33 Hierzu sehr gut Hinsch/Jansscn (2006).

All dies wird nur möglich sein, wenn die Ebene der globalen Politik stärker als 
bisher zu einer Handlungsebene wird, auf der politische Kräfte wckgcmcin- 
wohlorientiert und koordiniert Zusammenwirken. Rcalistischerweise ist dies 
weitgehend noch Utopie. Aus sozialethischer Perspektive kann man cs jedoch 
nicht unterlassen, ein solches Handeln einzufordern. Dies hat auch das Ge­
meinsame Wort von 1997 schon gesehen: „Angesichts der ungehinderten Do­
minanz privatwirtschaftlicher Interessen auf Weltebcne und der daraus resultie­
renden Beschränkung des politischen Handlungsspielraums einzelner Staaten 
wird eine verbindliche weltweite Rahmenordnung für wirtschaftliches und sozi­
ales Handeln dringlich. Erste Ansätze dazu gibt cs in der Tätigkeit der Vcrcin- 
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tcn Nationen, der Weltbank, des Weltwährungsfonds und vor allem der Welt­
handelsorganisation (WTO). Sie müssen ausgebaut werden, vor allem durch 
Regeln für einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb und durch soziale Min­
deststandards, Diese Regeln und Standards durchzusetzen wird nur möglich 
sein, wenn die weltweit tätigen staatsähnlichen Institutionen mit ordnungspoliti- 
schcr Kompetenz ausgestattet werden.“34 Eindringlich hat das Sozialwort da­
mals besonders die deutsche Verantwortung hervorgehoben: „Zum Grundkon­
sens einer zukunftsfähigen Gesellschaft gehört auch ein Leitbild für die Wahr­
nehmung internationaler Verantwortung. Deutschland hat infolge der Vereini­
gung in jüngster Zeit zweifellos an internationalem Einfluss gewonnen. Damit 
wächst die Verantwortung, in der praktischen Politik zu den notwendigen Fort­
schritten bei der Förderung der Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten armer 
Lander, der Beseitigung der Massenarmut, der Bewältigung der Migrati­
onsproblematik, der Verbesserung des internationalen Umweltschutzes, der 
Annäherung sozialpolitischer Standards und der verantwortlichen Gestaltung 
der internationalen Finanzmärkte beizutragen. Dies sind Anliegen, ohne die ei­
ne weltweite Verwirklichung der Menschenrechte und ein friedliches Zusam­
menleben der Völker nicht zu erwarten sind. Die Bundesrepublik Deutschland 
ist aufgrund ihrer sozial- und umwcltpolitischen Erfahrungen, ihrer im. Grund­
gesetz verankerten politischen Überzeugungen und der eingegangenen europäi­
schen Bindungen in besonderer Weise verpflichtet, alles, was in ihrer Macht 
steht, zu tun, um diesen Grundsätzen auch international zum Durchbruch zu 
verhelfen.“55

u Wir eine Zukunft... (1997), Nr. 163.

Eid.. Nr. 165.
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